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Huf Hem fcidc der ehre
fiel:

Schmiedemeister Fritz Seibel»  Mit¬
glied des LokalgewerbevereinsHadamar.
Ehre seinem Andenken!

Mit der NelMHen capkerkeuz-
Medaille

wurde surgereichnet:
Unteroffizier Fritz Frisch,  Inhaber des

Eisernen Kreuzes, Sohn des Dlitgliedes
Malermeister Frisch, Wiesbaden.

Gewerblich-technische Bücherei
des Gewerbevereins für Nassau
mit Lesesaal « ad Anslage der Patentschriften.

Wiesdoden,  Rheinstrabe 42.
Oeffnungszeiten:  Täglich mit Aus¬

nahme von Samstags , nachm , von 3—6 Uhr.

vekanntmachungm
des Zentraworstandes.

8etr . Ansbildnngskurse für Frauen und Töchter
von Handwerker « und Gewerbetreibenden

i« Buch- und Geschäftsführung.
Auf unsere Veranlassung ergingen im Herbst

*916 Aufrufe an die Frauen und Töchter von
Gewerbetreibenden in allen größeren Orten des
Bezirks zur Teilnahme an Ausbildungskursen
f" Buch- « nd Geschäftsführung und den ein¬
schlägigen Wissensgebieten . Es kamen alsdann
ött  de » gewerblichen Fortbildungsschulen in
neun Orten im ganzen vierzehn Kurse im Laufe
°es Winterhalbjahres zustande . An den übrigen
^rten hat sich ein Bedürfnis nicht herausgestellt.

Da in der Zwischenzeit weitere Einberufun-
üen von Gewerbetreibenden zum Heeresdienst
^ '>"tgt sind und die Krauen in immer steigendem
Matze in den Gewerbebetrieben tätig sein müssen,
w ist der Zentralvorstand des Gewerbevereins
sur Naffau gerne bereit , diesen weitere Aus-
^"/uuasmögljchkeiten zu bieten nach Maßgabe
«es Bedürfnisses.
. ,̂ r Unterricht in den Kursen erstreckt sich
auf Buch- und Rechnungsführung mit Schrift¬

verkehr , Zahlungs - und Bankverkehr mit Wech-
sclkunde , Verkehr mit den Krankenkaffen und
der Berufsgenossenschaft , die wichtigsten Be¬
stimmungen der Gewerbeordnung und nach Be¬
darf Kurzschrift.

Der Unterricht findet in den Abendstunden
außerhalb der Geschäftszeit statt . Die Kurse
erstrecken sich in der Siegel auf 30 Unterrichts¬
stunden . Das Schulgeld ist gering und kann
ganz erlassen werden . Zur Teilnahme werden
auch männliche Handwerker und Ge¬
werbetreibende , insbesondere auch
Kriegsverletzte,  zugelassen.

Meldungen wollen an den Leiter der nächste«
gewerbliche « Fortbildungsschule gerichtet wer¬
den . Die Einrichtung der Kurse erfolgt nach
Maßgabe eingehender Meldungen.

Schulvorstände und Letter der gewerblichen
Fortbildungsschulen werden hiermit angewiesen,
Meldungen entgegen zu nehmen und die Kurse
vorznbereitcn . Acht Tage vor Eröffnung des
Kursus ist unter Angabe der Zahl vorliegender
Meldungen Anzeige hierher zu erstatten.

Wiesbaden»  den 22. Mai 1917.
Der Zentralvorstaud

des Gewerbevereins für Naffau.

An die Vorstände
der Lokalgewerbevereine sowie der Kreisver¬

bände für Handwerk und Gewerbe.
Betr . die Errichtung einer Krankeu-

kasse.
Die am f>. Mai in Limburg stattgehabte

Mitgliederversammlung des Gewerbevereins
für Nassau beschäftigte sich u . a . mit der Frage
der Errichtung einer Krankenkasse für die Per-
einsmitglwder sowie für hie selbständigen
Handwerker . Die von der letzten Generalver¬
sammlung zur Beratung dieser Angelegenheit
gewählte Kommission hatte über die von ihr
gehusteten Vorarbeiten einen ausführlichen Be¬
richt erstattet und empfohlen , in Gemeinschaft
mit der Handwerkskammer eine sogen .Kranken-
zuschußkassc zu gründen , also einer Kasse, die
in Krankheitsfällen nur Krankengeld gewährt,
nicht aber auch ärztliche Behandlung , Arznei
und andere Heilmittel . Die Meinungen über
die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit einer
besonderen Krankenkasse für selbständige Hand¬
werker und Gewerbetreibende waren in der
Versammlung geteilt . Des Näheren verweisen
wir auf den Schlußbericht in der letzten
Nummer d. Bl . Von einer Beschlußfassung
wurde abgesehen . Man einigte sich dahin , daß
der Kommissions -Bericht im Gewerbeblatt ver¬
öffentlicht und danach die Kreisverbände auf¬
gefordert werden . sollten , zu dem Vorschlag
der Kommission Stellung nehmen.

Der Bericht ist in dieser Nummer auf
Seite 86 abgedruckt.

Zunächst dürfte es sich empfehlen, daß die
Lokalgewerbevereine , entweder im Vorstand
oder in einer Mitgliederversammlung , sich mit
der Angelegenheit befassen , damit ihre Ver¬
treter im Kreisverband die Stimmung und An¬
sicht der Mitgliederkennen lernen . Das müsste
aber tunlichst bald geschehen , weil die Kreis»
versanimlnngen gegen Ende Juni oder Anfang
Juli stattfinden werden.

Die Vorstände der Kreisverbünde werden
ersucht , in der angegebenen Zeit eilte Kreisver¬

sammlung zu berufen , an Hand des nachiol-
genden Berichtes die Frage wegen Errichtung
einer Krankenzuschnß lasse für die Mitgliederz
des Tewerbevereins für Nassau sowie für selb--
ständige Handwerker eingehend zu besprechen,
zu fden Vorschlägen der ' Kommission Stellung!
zu nehmen und uns die Ansicht der Veu-
sammlung bis zum 20 . Juli  initzuteilen.

Dic Kommission ist gern bereit , durch eines
ihrer Mitglieder in der Kreisversammlung!
nähere Auskunft über die zur Beratung
stehende Angelegenheit zu erteilen . Sollte ein
Besuch der Versammlung durch ein Kommis¬
sionsmitglied gewünscht werden , dann bitte»
wir um rechtzeitige Mitteilung.

Wiesbaden,  den 26 . Mai 1917.
Der Zevtralvorstand

des Gewerbevereins für Naffau.

Bericht über dieSifcung des Zentral/
Vorstandes des öewerdevereins

für Nassau
in Limburg o . d . L. atu 5. Mai 1917.

Anwesend sind 16 Mitglieder . Sechs Mit¬
glieder fehlen mit Entschuldigung . Die Ver¬
handlungen leitet in Verhinderung des in der
Zivilverwaltung Polens beschäftigten Vereins - 1
direktors , Herrn Rechtsanwalt Hauptmarm d.L.
Dr . Bickel, der stellvertretende Vorsitzende , Herr
Architekt Alb . Wolfs.

1 . Zunächst wird die 'Tagesordnung ! für
die am 6. Mai stattfindende Mitgliederver¬
sammlung einer Besprechung nnterwgen . Jn-
hezug auf die Bildung von Kreisver-
bänden für Handwerk und Gewerbe
und Errichtung von Beratungs-
stellen  berichtet Herr Gewerbeschulinspektor
Kern über das , was in Ausführung des Be¬
schlusses vom 14 . November 1916 bisher ge¬
schehen ist, insbesondere über die Aufstel¬
lung der Richtlinien für die Bil¬
dung und Tätigkeit der Kreisver¬
bände,  über den Verlauf der bis jetzt abge-
haltenen Gründungs - Versammlungen foiuia
über die Bemühungen des enaeren Vorstandes
zur Sicherstellung der Mittel für die Bera¬
tungsstellen . Kreisverbänoe sind bis jetzt ge¬
bildet worden für die Kreise Wiesbaden -Land,
Rheingau , Untertaumis , Obertaunus , Höchst,
Usin -en , Oberlahn , Limburgs Unterlahn , Un-
terwesterwald und Dillkreis . Die Grün-
dun Versammlungen in den übrigen 'Krei¬
sen finden in nächster Zeit statt . Anfangs
lag die Absicht vor , nur die Gewerbevereine
zu Kreisverbänden zusammerizuschliehen . Bei
der Weiterbehandlung hat es sich jedoch als
zlveckmäßig erwiesen , auch die Handwerker¬
vereine , handwerklichen Fachvereinigungen,Ge¬
nossenschaften und Innungen anzugliedern , mit
auf diese Weise eine öffentlich anerkannte,
das gesamte organisierte Handwerk und Ge¬
werke des Kreises umfassende Jnteressen --Bev-
tretung zu schaffen . Ganz besonders aus diese,«
Gesiclstspunkte heraus fanden auch die Bestre-
bungen zur Grüüung von Kreisverbänden das
lebhafteste Interesse bei den Kreisverwaltun-
gen und Städten . Die früher aufgestellten,
lediglich auf die Gewerbevereine zugeschnit-
tene » Richtlinien bedürfen naturgemäß für
den Anschluß der Handn >erkervereme , Jnnun-
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Seit usw. einer entsprechenden Aenderung , na¬
mentlich inbezug auf die Abgrenzung der bei¬
derseitigen Rechte und Pflichten . Einen vom
engeren Vorstand beschlossenen Abänderungs¬
vorschlag liegt heute zur Beratung vor . Der
Zentralvorstand erklärt sich grundsätzlich da¬
mit einverstanden . Die Zustimmung der Hand-
lverlstäinmer ist noch einzuholen.

hieraus beschäftigt sich der Zentralvorstand
mit deni Vorschlag der Kommission zur E r-
richtung einer Krankenkasse für die
Mitglieder des Gewerbevereins
sü r Nassau und für se l b st ä n d i g e
Handwerker, (lieber dieseAngelegenheitsind
bereits in dem Bericht über die Mitgliederver¬
sammlung in Limburg in der letzten Nunimer
d. M . Nähere Ausführungen gemacht worden.
Auf diese sowie aus den in der heutigen
Nummcr veröffentlichten Bericht der Kom¬
mission kann verwiesen werden.)

2. Auf Vorschlag des engeren Vorstandes
erklärt sich der Zentralvorstand damit ein¬
verstanden, die Stelle des technischen Beamten
einstweilen nicht wieder zu besetzen, dafür Sach¬
verständige aus der: hauptsächlichsten für uns
in Trage kommender: Gebieten zu gewinnen,
die im Nebenamt als ständige Mitarbeiter die
ihnen zugeloiesenen Aufgaben erledigen , an
bestimmten Tagen und Stunden in der Ge¬
schäftsstelle des Vereins Sprechstunden ab¬
halten und im übrigen die Kreisberatungs-
stellen unterstützen sollen- Diesen Sachverstän¬
digen tverden im Bedarfsfälle kleine Kom¬
missionen beigeaeben werden . Die Auswahl
der Sachverständigen bleibt dem engeren Vor¬
stand überlassen.

3 - Herr Schulinspektor Kern berichtet über
den weiteren Vorschlag des engeren Vorstandes
wegen Ang ^ied erung ei ner Abeilung
sur Kunstgewerbe an den Gewerbe-
berern für Nassau.  Dieser Vorschlag:
zur Förderung des Kunsthandwerks und Kunst-
gewcrbes im Vereinsbezirk zunächst die In¬
teressenten zu gemeinsamer Arbeit in einer
Kommission zusammenzufassen und diese Kom-
imssion später zu einem Kunstgewerbeverein
als Glied des Gelverbevereins für Nassau aus-
rukaucu . findet die Zustimmung der Versamm¬
lung.

4. Anstelle des verstorbenen Mitgliedes , des
Abgeoroneieii Wolfs in Biebrich,  wählt
der Zentralvorstand in Gemäßheit der ihm
nach 8 26  der Vereinssatzungen zustehenden
BekUgms den jetzigen Vorsitzenden des Ge-
werbeverciiis in Biebrich, Herrn Baurat
Tn tel,  einstimmig zum Mitglied des Zentral-
Vorstandes.
. „ l' - Ueber das Re chnu n gser  geb .nis

1916 und den Haushaltsplan für
191,  berichtet der Bereinssekretär . Durch
Ivntgehende Cinschränkung der Ausgaben , na¬
mentlich der persönlichen, ist es möglich ge-
tvesen. den Voranschlags,naßigen Fehlbetrag
von 1692 Mark zu decken. Das vorläufige
Reckmnugsergelmis schließt -ch mit einemUeber-
schug von rund 300 Mark. Eine wesentliche
Aeberschieitnng des Borauschlags ist nur cin-
rctrewu he: de» Kosten für de» Umzug ,n.>d
für Neuanschafsungeii für die Geschäftsstelle
D>e,e Ueberfchreitung wird genehmigt . Eben¬
so fandet der vorgelragene Entwurf des Haus¬
haltsplanes für 1917 die Zustimmung der
Versammlung.

6 . Herr Schnlinsvektor Kern berichtet über
die tarnt Wiesbadener Ortsausschuß für Ge-
Werbefördernng geführten Vechandlungen über
die Vereinigung  der im Regicrungsbe-
z,rk Wiesbaden bestehenden drei  Gewerbe¬
blatter . des Nassauischen Gewerbe¬
bla 111 ?, des Neuen Deutschen Hand¬
werke rbla t te s und der Frankfurter
Handwerks - und Gewerbezeituna
zu einem  leistungsfähigeren Blatt . Bespre¬
che ngeu mit den Verlegern haben stattgesun-
dcn und die grundsätzliche Bereitwilligkeit zu
der Verschmelzung ergeben. Die Verhandlun¬
gen Wveben noch. Die Handwerkskammer sör.
dcrt die Bestrebungen.

Der Zentralvorstand „imnit hiervon mit
Veiriedigung zustimmend Kenntnis.

7. Bezüglich des Schriftverkehrs mit
den iVo r st ä n d e il der gewerblichen
Fortbildungsschulen  erklärt sich der
Zentralvorstand auf Vorschlag des Schulinspek-
tors mit einer Neuregelung , wo eine solche
notwendig ist, einverstanden.

3. Zum Schluß erstattet Herr .Schulinspektor
Kern noch einen kurzen Bericht über den llnter-
rrchtsüetrieb in den Fortbildungsschulen im
neuen Schuljahre . Aus diesem sei hervorga
hoben, daß auch im neuen Schuljahr die Aust
rechterhallung des Schulbetriebs in demselben
Umfange wie im abgelaufenen Schuljahre er¬
möglicht wurde.

vcrilhi üver die öorarbeiten zur
erridbtung einer KranKenftaJTe

für vie Mitglieder des Gewerbevereins
für Nassau und für selbständige

Handwerker.
Aufträge der Kommission erstattet von,

M 'OMeliter Flecken  st ein , Grenzhausen, in der
Mstglrederverlammlung des Gewerbevereins für
Nassau m Limburg am st. Mar 1917.j

Die 1914 in Niederlahnsiein stattgehabte
Generalpersammlung des Gelverbevereins für
Nassau hatte den einstimmigen Beschluß gefaßt,
der Errichtung einer Krankenkasse für die Ver¬
einsmitglieder bezw. für selbständige Hand¬
werker und Gewerbetreibende näher zu treten.

Ter Zentralvorstand wurde beauftragt , die
nötrgeu Vorarbeiten zu machen und zu seiner
Unterstützung eine Kommission gelvählt be¬
stehend aus den Herren Landesbankrat Reich,
Wiesbaden (welcher uns leider durch den Krieg'
entrisst » iv-urde ), Landtagsabgeordneter Geil.
Oberlahnstein , Rendant Hartleib , Höchst, Tape¬
zierermeister Kaltwasser, Wiesbaden und dern
Berichterstatter.

Das nächstliegendste war nun , daß bei den
Lokalvereinen Erhebungen angestellt wurden,
um einen Ueberblick über die voraussichtliche
Beteiligung zu gewinnen . Da kam der Kriegs¬
ausbruch dazwischen und wurde somit die an-
gesangene Arbeit unterbrochen . Aber aufge¬
schoben ist nicht aufgehoben . Eine Fortsetzung
fand diese Arbeit erst Anfang dieses Jahres
und will ich, Ihnen berichten, welche Vorgänge
bei uns den Stein wieder ins Rollen brachten

Im Dezember 1911 wurde das sog. Reichs¬
wochenhilfegesetz angenommen , welches Wöch¬
nerinnen , deren Ehemänner im Kriege sind und
vorher einer Krankenkasse angehürtcu , oder
unbemittelt sind, folgende Zuwendungen sichert:

1. ein Entbindnngsgeld in . Betrage von
25 Mark:

2. ein Wochengeld von täglich 1 Mark auf
dre Dauer von 8 Wochen:

3. eine Beihilfe bis 10 Mark für Hebamme
und Arzt;

4. ein Stillgeld von täglich 50 Pfennig auf
die Duner von 12 Wochen.

Diese Einrichtung hat sich so segensreich er-
wreien, daß der Wunsch laut wurde um Bei¬
behaltung nach dem Kriege. Diese Bestrebungen
zielen ferner dahin, eine zwangsweise Mntter-
schastsversicherung einzuführen , soivie diese
Fürsorge nach den: Kriege auch ans alle selbst-
stündrgen Erwerbstätigen , welche nicht mehr
wie 2oOU Mark Einkommen haben, auszudeh-
nen. . Es würden also alle Ehefrauen , selb¬
ständige Geschäftsfrauen , ledige Beamtinnen,
Haustöchter usw. dem Bersicherungszwang un-
teruegen . daneben wurden Stimmen laut für
dw Ausdehnung der Bersicherungspslicht auf
alre selbständiger, Erwerbstätigen , also auch
auf den Handwerker und Gewerbetreibenden.

Das gab dem Deutschen Handwerks - und
Gewerbekammertag Veranlassung , sich mit der
Frage der Fürsorgeversicherung für selbständige
Handwerker zu beschäftigen. Es wurde eine
Kommission eingesetzt, loelche lviederholt tagte.
Das Endergebnis war , daß der Handwerks - und
Gewerbekammectag große Bedenken an den
Tag legte gegenüber der Einbeziehung der
selbständigen Handwerker in die Pflichtversiche¬
rung bei den Ortskrankenkassen . Er trat dafür
ein, daß für das Handwerk selbständige Kran¬
kenkassen zu gründen und diesen sodann die
weitergehende Fürsorge , wie Reichswochenhilfe,

Mutter, 'chaftsverstcherung usw. zu übertragen
fb^ Damit war diese Frage aisch für den Zen.
tralvorstand ausgerollt und hielten wir best
Zeitpunkt sur gekommen, die Angelegenheit
werter zu verfolgen. .

Mittlerweile trat auch eine Klärung ütüHr a
Im1'.1 eH!' ,va*f der .Staatskommissar am 21,

Reichstag die Erklärung aögab , daß
Krankenversicherungspflicht nicht aus dacss

lewttandrge Handwerk ausgedehnt müvde. W»
uns entstand nun zunächst die Frage : Sollen!
wrr erne eigene Kasse gründen , oder sollen wirk
unv erner bestehender: Kasse a>:sch ließen und 2

:ib
:rk

kan
Är

.UN
»esc

falls Mir Ms zur Gründung einer eigenen
Ka,,e eMschlreßen, soll es eine Krankenkasse
un vollsten Smne des Wortes sein, die neben
Krankengeld auch ärztliche Hilfe, Arznei- und
alle notuwndrgen Heilmittel gewährt , oder sol¬
len >mr nur eine sogen. Znschußkasse gründen,,
welche rm Erkrankungsfalle nur Krankengeld
gewahrt nrcht aber die Kosten für ärztlichsMu
Behandlung und Heilmittel übernimmt . Kl>

Um M beurteilen , äb und unter welchen f
Bedrngungen ein Anschluß cm eine benachbarte [
Krankenkasse für selbständige .Handwerker und ! l
Gewerbetreibende möglich ist. traten wir mitj I
eimgen dreier Kassen in Verbindung . chu:

In Hamburg besteht seit 1306 eine Kranken-,
und Sterbekasse für selbständige Handtverker
und Gewerbetreibende mit 18000 Mitgliedern^
Sre erstreckt sich bereits über 9 Handwerks-
kammerbezrrke und will nun noch den Bezirk
Erfurt und Kassel anglicdern.

In loyaler Weise hat uns diese Kasse atlä
erbetenen Auskünfte gegeben und dankt ihr der
Berrchterstatter auch an dieser Stelle für das
ftenndltche Entgegenkommen. -

. Diese Kasse empfiehlt uns den Anschluß an f
eme benachbarte Kasse, entweder Baden oder L,
Köln evtl , auch an ihre Kasse. Auf unseres
Anfrage an dre Kölner Kasse erwiderte die¬
selbe, daß em Anschluß!nicht in Frage kommen

ihre Tätigkeit auf den Kanirnerbezirk
KoM beschrankt ser. Die Kasse des Verbandes
der badischen Gewerbe- und Handwerkeroer-
ermgungen mit dem Sitze in Rastatt lehnte
emen Anschluß nicht direkt ab, empfahl aber
mehr eine ergene Gründung . An der Hand « r
der Satzungen hat die Kommission die Ver-
haltnrise der badischen, sowie der Hamburgex
Kaste geprüft . Das hierbei gewonnene Material
tonnen wir evtl, bet unserer Gründung ver¬werten.

Zunächst interessiert uns hier , baß die Ham¬
burger Kasse eine Krankenkasse für selb  sta :: -
d ige Handwer ker und Gew erbetrei¬
bende  ist . Wir haben es hier mit einer gut
ansgebauten Kasse zu tun , bet der nicht nur
Handwerker Mitglieder werden können, son¬
dern auch Kausleute, Fabrikanten und Land-,
vtrte , ebenso können die Ehefrauen mituer-
srchert, auch Haussähne ausnahmsweise ausge¬
nommen werden, wenn letztere nicht der gesetz-i
lrchen Krankenpersicherungspslicht unterliegen.

Dre Kasse, in Baden ist eine Zuschußkasse. . .
und gewährt rm Krankheitsfalle nur eine Unter - IIP
stutzung ttt bar.  Mitglied der Kasse kann jedes
Mitglied einer dem Verband badischer Hand- s
verker- und Gewerbcvereinigunge, : angeschlos-
enen Korporation werden.

Familienversicherung hat diese Kaste nicht.
. . . Altersgrenze ist bei beiden Kassen a,rs50 Jahre sestgesetzt.

In Hamburg können jedoch gegen eine Nachö
tragszahlnng von 20 Mark für jedes das 50.
überschrittene Lebensjahr auch. Mitglieder bis
oo  Jahre ausgenommen werden. Beide Kassen
erheben ein nach dem Alter abgestnftes Ein-
wrttsgeld . Beiträge und llnterstützungen wer^
den he: den Kassen nach Klassen berechnet.

Beide Kassen haben eine Wartezeit voraen
sehen. Dieselbe beträgt in Hamburg für Mit '
güeder unter 50 Jahren 3 Monate , für solch,
cber 5'0 Jahre 6 Monate . In Baden beträgt

dm Wartezeit 3 Monate . Wenn wir Beiträge
und Leistungen beider Kassen gegenüberstelkew
ko müssen wir uns vor Augen halten , daß die

ran
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Hamburger Kasse außer Krankengeld auch) Arzt,
** ' - “ • 5eilund Apotheke, sowie die sogen, kleinen He^ .

mittel ferner gewahrt , während die BadifthS
Kasse nur Krankengeld zahlt
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seit! In Hamburg betragen für die nach denk
en- S'. Januar 1915 eingetretenen Mitglieder Bei-
den Präge und Leistungen
jeiti

lasses
BeitragMonatl.: Tägliche

Unterstütz.
Sterbegeld:

Nach 3
Monattn

Nach23 hrc»Rach 1

I 1 ■J6 2.  — JC 40 J( 65 M 100
II „ 3.90 „ 2.50 „ 50 „ 85 „ 125
III „ 4.80 „ 3— „ 60 „ 105 „ 150

Für mitversicherte Ehefrauen sind monatlich
ig Mark besonders zu zahlen. Dieselben ex-

alten im Erkrankungssalle nur ärztliche Be¬
handlung und Arznei , jedoch kein Krankengeld.

Die Dauer der Leistungen erstreckt sich in
Hamburg aus 26 Wochen, steigt nach Ijähriger
Mitgliedschaft auf 39 Wochen und nach sechs¬

jähriger Mitgliedschaft auf 52 Wochen.
In Baden betragen die Beiträge und Ler¬

ungen:
lasse: Beitrag Pro Monat Tägliches Kran!I ^ 3.50 M,  4.-
II „ 2.65 ,, 3,
III „ 1.80 „ 2.—

nt !I Dieses Krankengeld wird gewährt , wenn
Purch ärztliche Bescheinigung die völlige Er-

rbsuusühigkeit nachgewiesen ist. Liegt nur
ilweise Erwerbsunfähigkeit vor, so daß der
rkrankte seine Geschäftsräume beaufsichtigen

kann, wird nur halbes Krankengeld gezahlt,
ür Sonntage wird kein Krankengeld bezahlt,
s Krankengeld wird un ersten Jahre der
itgliedschaft auf die Dauer von 13 Wochen

ewährt : bei längerer Mitgliedschaft 26 Wochen
osles und weitere 13 Wochen halbes Kran¬

kengeld; im Höchstfälle also 39 Wochen.
m f lieber die Organisation und Verwaltung ist
^ folgendes zu berichten:

Beide Kassen sind Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit. Irgend eine Gewinnbeteili¬
gung für Vorstand oder Aufsichtsrat ist aus-

^ geschlossen. Alle Ueberschüsse kommen den Mit-
gliedern zugute , d. h. sie werden zunächst zur

. . Bildung von Reservefonds und Vermögen ver-
wandt.

w der Spitze der Hamburger Kasse steht ein
Borstand von zwei Personen und ein Aussichts-
rat von 21 Personen . Bon den 21 Aufsichts-

c-
ratmitaliedern werden zwölf von der Haupt¬
versammlung , welche sich aus Vertretern der
Kassenmitglieder zusammensetzt, gewählt , die
übrigen neun von den bei der Kasse beteiligten
Handwerks- und Gewerbekammern ernannt,
wiese Kammern haben sich auf diese Weise den
»influß auf die Geschäftsführung der Kasse
gesichert.

Bon den zwei Personen des Vorstandes wird
eine ehrenamtlich von der Hauptversammlung
aus den Mitgliedern der Kasse gewählt , die
andere vom Aussichtsrat gegen Gehalt an-
gestellt. (Vorsitzender und Geschäftsführer .) An
größeren Orten sind Verwaltungsstellen ein-
eerichtet. welche der Hauptkasse untergeordnet
nnd und Beiträge entgegennehmen, sowie
Kraulengeld auszahlen . Für die Kranken-
wntrolle sind Kontrolleure cmgestellt. Die Or¬
gane der badischen Kasse sind:
1- der Kassenvorstand : «

der erweiterte Vorstand;
8. die Mitgliederversammlung.

Der Kassenvorstand wird gebildet durch den
krwen Vorsitzenden, welcher der jeweilige Prä-
m>ent des Landesverbandes der bad. Hand-
werier- und Gewerbevereine ist ; dem Schrift-
mhrer und dem Kassierer.

Vorsitzender und Schriftführer sind ehren-
umtllch) tätig . Der Kassierer ist besoldeter Be-

« und wird vom erweiterten Vorstand""gestellt. < V
erweiterte Vorstand .besteht aus den

-̂ tfihebettt des Kassenvorftandes, einem zwci-
£7 trübenden und acht Beisitzern. Die Bei-
d^ , werden auf die Hand Werks kammerbezirke.

- Wahl des engeren und erweiterten Vor-
nves mit Ausnahme des Vorsitzenden und

s, !.̂ rers erfolgt durch die Mitglicderver-
Mttsirwet ' <n ber  Regelfälle zwei Jahre

Die Krankenkontrolle geschieht durch anK--
stellte Kontrolleure. An einzelnen Orten sind
zur Erleichterung des Geschäftsverkehrs Zahl-,
stellen eingerichtet.

Die Hamburger Kasse wurde 1996 gegrüw
det, zählt zirka 18000 Mitglieder , hat ein
Vermögen von 420000 Mark pnd zahlte bis
1. Januar 1915 1(4 Mill . Mark Unterstützung
aus.

Die badische Kasse wurde 1910 gegründet,
hat zirka 10 000 Mitglieder . 150 000 Mark Ver¬
mögen und zahlte bis 1. Januar 1914 an
Unterstützung 650 000 Mark aus.

Die badische Kasse zahlt kein Sterbegeld,
doch hat der badische Verband eine besondere
Sterbekasse errichtet.

Meine Herren ! Das siird im wesentlichen die
Unterlagen , welche für die Beurteilung der bei¬
den Kassen von Interesse sind.. Wertvolt ist
dieses Material insofern für uns , weil es
sich, was Beiträge und Leistungen anbelangt,
um in der Praxis erprobte Zahlen handelt.

Tie in Niederlahnstein gewählte Koni-
mission hat sich nach reiflicher Beratung und
Vrüsnng der für unseren Bezirk geeigneten
Kassenform entschlossen, die Errichtung einer
eigenen Krankenkasse zu empfehlen und .zwar,
einer sogen. Krankenzuschußkasse, die nur Kran¬
kengeld gewährt . Diese Kaste soll als Wobl-
fahrtSeinrichtnng mit mehreren Klassen, jedem
nach seinen Mitteln , eine entsprechende Ver¬
sicherung ermöglichen.

Tie Mitgliedschaft soll allen Mitgliedern
des Gewerbevereins für Nassau, sowie den
zur .Handwerkskammer steuernden Handwer¬
kern offen stehen.

Nach Ansicht der Konimission können wir
in unserem Regierungsbezirk sehr wohl eine
leistungsfähige Kasse gründen und es würde
uns dieses sehr erleichtert durch unsere den
ganzen Bezirk umfassende Organisation.

Die Kreisverbände würden hierbei gute
Dienste leisten und die Beratungsstellen die be-
ruscnen Vertrauens - und Verwaltungsstellen
für die einzelnen Kreise bilden.

Wenn wir beute zur Errichtung erster Kran¬
kenkasse erneut Stellung nehmen, dann dürfen
wir dabei nicht übersehen , daß diejenige !! Mit¬
glieder , für welche diese Einrichtung in erster
Linie bestimmt ist, heute nicht unter uns weilen.
Ich meine unsere tapferen Kämpfer au der
Front , deren Gesundheit unter , den Unbilden
der Witterung znmteil sehr gelitten hat . Ihnen
gegenüber erheischt es die ein.fache Pflicht der
Dankbarkeit , geeignete Fürsorge und Einrich¬
tungen zu treffen , die in späteren Krankheits¬
tagen Hilfe bringen soll . Dazu soll die vor¬
geschlagene Krankenkasse dienen.

Wir bitten Sie , unsere Vorschläge zu prüfen
und uns zu sagen, ob Ihnen dieselben ent¬
sprechen, denn weitere Vorarbeiten können erst
gemacht werden , wenn festgestellt ist, ob der
Wunsch, eine Krankenkasse zu gründen , heute
noch in derselben Einmütigkeit besteht, ivie
1914. Die Kommission bittet hierüber nur
einen Meinungsaustausch und steht zu wei¬
terem Aufschluß gerne zur Verfügung.

Übernahme von fteeresli'eferungen
üurch kanüwerkFkammcrn.

Ter Minister für Handel und Gewerbe hat
am 28. April 1917 über die wirtschaftliche
Betätigung der Handwerkskammern und die
Organisation des Handwerks für die Ueber-
nahme von Heereslieferungen einen Erlaß ver¬
öffentlicht , der von weittragender Bedeutung
ist. Der Erlaß , hat folgenden Wortlaut:

„Mein Erlaß vom 15. Juni 1915 (HMBl.
S . 138), welcher die Handwerkskanimcrn auf
die ihnen aus der Uebernahine von Keeresliefe-
rungerr als selbständige Vertragsparteien
drohenden Gefahren nachdrücklich hinwies, hat
nicht überall die erwartete Wirkung geübt.
Ein Teil der Kanrmern ' hat seine Vorschriften
leider ganz außer acht gelassen . Andere haben
in denr Bemühen , ihm gerecht zu werden, Ein¬
richtungen getroffen , die zu neuen Bedenken
Anlaß geben. So bat man vielfach Verdm-
gnngsstellen als privatwirtschastliche Unter¬
nehmen des bürgerlichen Rechts überwiegend

als Gesellschaften mit beschränkter Haftung ),
begründet . Dabei würden Gesellschafter einige
wenige Kammermitglieder , unter denen sich
in der Regel der Vorsitzende der Handwerks¬
kammer befand . Das Stammkapital wurde
ganz oder znm größten Teile dem Vermögen
der Kammern entnommen . In anderen Fällen,
sind für diese geschäftlichen Ansgäben genaunts
wirtschaftliche, von den Handwerkskammern
tatsächlich und rechtlich nicht abgesonderte , Ab¬
teilungen gegründet worden.

Gegen beide Arten des Vorgehens spricht
zunächst, daß es eine Umgehung der einem 1
selbständigen wirtschaftlichen Auftreten ent-
gegeliskehenden gesetzlichen Vorschriften dar-
fkUt Es kann aber auch zu schweren Be¬
einträchtigungen des behördlichen Ansehens der
Dandnstrkskannnern führen , worauf zutreffend
in zwei aus den Reihen des Handwerks selbst
stammenden Llbhandlungen (vergl . Deutsches
Handwerksblatt S . 53 ff .), hingewiesen ist/
Endlich kann es die weitere Folge haben,
daß von den. Gemeinden als Trägern der
Lasten der Verwaltung die einzelnen Hand¬
werksbetriebe zur Deckung der aus diesen psi-
batwirtschaftlichen Geschäften herrührenden
Verluste in Anspruch genommen werden . Es
würden damit letzten Endes Dritte für Ver¬
luste aus dreien Geschäften einzutreten haben,
rvelche an dem Gewinne niemals hätten be¬
teiligt sein können.

Diesen Erwägungen bat man vereinzelt auch
bereits Rechnung getragen . So ist in einem
kleineren östlichen Bezirke zur Uebernahine und'
Vermittlung von Heereslieferungen eine beson- .
dcre Stelle in der Form der Zentrallieferungs-
genossenschaft gegründet worden . Sie ist von.
der Handwerkskammer unabhängig und nnch
in die sonst üblichen Beziehungen der Kam-
mern zu der Hanptstelle für gemeinschaftlicher
Handwerksliesernngen e. Gi. m. b. H. zu Berlin:
eingetreten . Die Zentralsteserungsgenvssen ->
schüft umfaßt sämtliche an den Lieferungen be¬
teiligten Handwerkszweige . Mitglieder st»d die
mit der Ausführung der Arbeiten betrauten
Genossenschaften und Einzelbetriebe . Die Ver¬
bindung mit der Kammer besteht nur darin,
daß Mitglieder ihres Vorstandes diese Zentral-
geiinssenschaft gegründet haben . Bei der Er¬
ledigung der Aufträge wirkt die Handwerks -,
kammer dadurch, daß sie auf Verlangen der!
vergebenden militärischen Behörden die Aus-,
führung der Arbeiten überwacht , die nur ab-
genammen werden, wenn eine Besch ein igiing!
der Kammer vorgelegt wird . In einem west¬
lichen Bezirk ist man diesem Beispiele neuer¬
dings gefolgt und nur insofern weitergegan-
gen, als die Handwerkskammer bet den dort
gegründeten vier Zentrallieferungsvereinigun-
gen je einen Geschäftsanteil übernommen hat«
um den ihr satznngsgemäß eingerüumten Sitz
im Aufsichtsrat erwerben zu können.

In beiden Fällen war für die Lösung die
Erwägung maßgebend , daß die Haudweckskam-
mern im Interesse ihres behördlichen An¬
sehens von jeder geschäftlichen Betätigung fern
zu halten seien, um sie als Standesvertr «»
tuug unparteiisch über das Geschäftsleben da»
in ihr znfammeiigeschlossenen Kreise stelle»
zu können.

Versuche dieser Art entsprechen dem vor»
Handwerks- und Gewerbekammertage bereits
1915 in feinen „Richtlinien für die Wirtschaft»
liche Organisation des Handwerks zum Zweck«
korporativer Uebernahine von Arbeiten und
Lieferungen" aufgestellten Grundgedanken der
Zusammenfassung in Lieferungsverbanden uni»
finden auch meine Billigung und Unterstützung.
Dagegen wird künftig der Gründung von Ver¬
dingungsstellen als Gesellsckwften mit be¬
schränkter Haftung derart , daß das Geschäfts¬
kapital ganz oder zu einenr beträchtlichen Teile
von der Handwerkskammer eingebracht wird«
ebenso tvte selbstverständlich auch der Ueber-
ualnne von Aufträgen auf eigene Rechnung!
eine Förderung staatlicherseits nicht mehr zu¬
teil werden . Es werden aber auch weiter!
bei den bereits geschafsetren Verdingungsein-
rickstungen die Handwerkskammern auf den
allmählichen Abbau ihrer finanziellen Betet -,
ligung und die Ueberimhme der von ihnen ein*
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'gezahlten GoschäftsiAt haben durch Landtverker-
liesernngsMwssenschasten oder Einzelhand¬
werker Bedacht M nehmen und bei Mneinrich-
simg solcher Stellen gleichmäßig zu verfahren
haben.

Demnach wird es sich empfehlen , daß , zur
Sicherstellung der Beteiligung des Handwerks
an der Lieferung von Heeresbedarf in jedem
Kammerbezirke je nach Größe und örtlichen
Werhältmssen nur eine oder mehrere Zentral-
lieserungsgenossenschaften die jetzigere anders
gearteten Einrichtungen ablösen . Durch die
Satzung wird Borsorge dahin zu treffen sein,
daß zu jeder Liefernngsgenossenschaft jedem
tüchtigen Handwerksmeister der Beitritt offen¬
stes und nicht etwa , wie das vereinzelt der
Fall gewesen ist , durch hohe Eintrittsgelder^
der Zuzug frischer .Kräfte unterbunden wird.
!llm die Fühlung mit der Handwerkskammer
vnsrecht zu erhalten , ist es weiter erwünscht,
datz dem Borstande der Kammer oder einzelnen
seiner Mitglieder satzungsm -äßig das Recht ein»
geräumt wird , an allen Sitzungen der Ver¬
tretungen der Genossenschaft mit beratender
Stimme teilzunehmen . Sofern eine andere
Lösung nicht gefunden werden kann , bin ich
im Hinblick auf den mangelhaften Ausbau
der genossenschaftlichen Organisation desHand-
Werks auch bereit , einstweilen noch zuzuiassen,
daß die Handwerkskammern selbst einen Ge¬
schäftsanteil übernehmen , um auf oie Ver¬
waltung der Zentrallieferungsgeiwssenschaft
größeren Einfluß ausüben zu können . Der Ge¬
schäftsanteil ist jedoch möglichst nur aus sol¬
chen bereiten Mitteln xinztnzahlen , die nicht
aus oen im Wege des ordentlichen Umlage-
Verfahrens von Gemeinden oder Handwerksbe¬
trieben aufgebrachten Summen herrühren.

Ob neben den Genossenschaften auch Ge¬
sellschaften mit beschränkter Haftung als Zen-
trullieferungsvereinigungen dauernd zugelas-
sen werden können , wird von weiteren Er¬
fahrungen abhängen . Gegen diese Gesell¬
schaftsform spricht die Erwägung , daß , die
liefernden .Handwerker oder deren Bereinigun¬
gen an der Verteilung des durch ihre Ar¬
beit erzielten Reingewinns nicht beteiligt sind.
Dazu komnit , datz die Geschäftsleitung , ins¬
besondere die Unterverteilung der Aufträge
ganz in den Händen der wenigen Gesellschafter
liegt , während die ausführenden Handwerker
keinerlei Einfluß darauf und bei etwaiger Be¬
nachteiligung keine Möglichkeit haben , durch
Anrufung einer unbeteiligten Abhilfe ihrer
Beschwerden durchznsetzen . Anderseits kann zu¬
gunsten der Gesellschaften mit beschränkter Haf¬
tung darauf hingewtesen werden , daß in ihnen
dre Verwaltung einfacher und beweglicher ist.

In jedem Falle aber ist Wert darauf zu
legen , daß die Arbeit der wirtschaftlichen Or¬
ganisation durch eine beaufsichtigende , ver¬
mittelnde und ausgleichende,dem behördlichen
Charakter Rechnung tragende Tätigkeit der
Handwerkskammer gefordert wird . Sei es , daß
auf Verlangen der vergebenden Behörden ihr
zur Herbeiführung einer gerechten Verteilung
der Auiträge seitens der Zentrallieferungsver-
ernigungen die Verteilungspläne über die ein¬
zelnen Aufträge zur Genehmigung und Weiter-
lertung an jene Stellen borzulegen sind , sei
es , ba r  sie die Ueberwachung der Ausführung
und dre Besichtigung der mit den Aufträgen be¬
dachten Betriebe übernimmt , um die Liefe¬
rung einwandfreier Arbeit sicln-rzustellen , sei
es endlrch , daß sie durch .Einsetzung eines
Schlichtungsausschnsses für alle Streitigkeiten
ans der Abwickelung eines Auftrages mitwirkt,
stets wird die Handwerkskammer hinreichend
Gelegenheit zu einer für die Gesamtheit des
Handwerks ersprießlichen , ihr Ansehen wah»
renden Betätigung haben.

_ Es ist daher zu hoffen , daß ein derartiges
Zusammenwirken her ausführenden Stellen
Und der Handwerkskammern die der jetzigen
Entwicklung entgegenstehenden Bedenken be¬
seligen und dem bereckstigten Verlangen der
Handwerker , bei .Heereslieferungen gebührend
Berücksichtigung zu finden , dauernd auch in
der kommenden Friedenszeit förderlich sein
wird . , • i :

Euer trsw . ersuch « ich , danach das Erforder¬
te zu veranlassen und mir nach Jahresfrist
über den Stand der Angelegenheit zu be¬
richten ." - " i.

Kurze IflltteUutigen.
Keine Befreiung oder Zurückstellung

vom Hilfsdienst.
Die täglich beim Kriegsamt einlansenden Ge¬

suche um Befreiung oder Zurückstellung vom Hilfst
dienst geben Veranlassung aus folgendes hinzuweisen:
Eine Beneiung ober Zurückstellung kennt dis Gesetz,
über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5.  Dez.
1916 überhaupt nicht . Gegen die auf Grün ) des 8 ft
des Gesetzes ergangene besondere schriftsiche Auf¬
forderung könne » der Hilftdiensbpl .chtige oder sein
Arbeitgeber bei dem Ausschuß , von pem die Auf¬
forderung ergangen ist , Vorstellung erheben . Die
Aufforderung ist znrückzunehmen , wenn die Auf¬
lösung des bisherigen BesMftigungsverhältnisses
tinen übermäßigen Säpien breten  io rde . sos rn
n chi die Bcdür,Nisse des Hil,seien es stbe tt> eg jt.
Unter der gie chen Voraussetzung k .nn die Frist a is
S 7 Absatz 3 des Gesetzt verlängert werben . Der
Vorsitzende des Ausschusses ist in diesein Falle be¬
rechtigt , einen Vorbescheid zu erfassen . Gegen diesen
Vorbescheid kann die Entscheidung des Ausschuss .s
angernsen werden , woraus im Borbescheibe hin u-
weisen ist. Gegen die lleberweisung steht die Be¬
schwerde sowohl d m Hiljsdienstplieltjgen at , jauch
seinem letzten Arbeitgeber zu . (8 31 und 32 1 der
Anweisung über das Verfahren bei den aus Grund
des HilKdienstgesetzes gebildeten Ausschüssen vom
30 . 1. 17. )

Ferner machen wir daraus ansmerksam . daß nach
f 22  der Aussührung - bestimmungen über bas Ge¬
setz, betreffend den vaterländischen Hil söienst , den
Beteiligten das Recht zusteht , sich in jeder Lage d s
Verfahrens eines Beistandes , oder wenn nichr das
persönliche Erscheinen angeordnet ist, eines mit
schriftlicher Vollmacht versehenen Ver reterS tzu be¬
dienen.

Freigabe von Eisen.
Uriegsminist erium . Kriegslamt.

Technischer SjÄb 1 1 vom 21 . 4 . 1917.
Anträge aus F eigabe von Eisen werden vielfach

zu gleicher Zeit vom Bauherrn , vom llnternhme
und von dm Eisenhändlern eingereicht Und oft
von einem «der mehreren der vorgenannten zug 'eich
an die staatliche Beschasinngsste ' le , bieRohstah '- Aus-

cgleichstelie imo die Bautenprüfstelle gerichtet.
, Durch dieses Verfahren mehrfacher Einreichung

wird die Ueberficht sehr erschwert . Es liegt durchaus
im Interesse der bauenden Firmen , alle Anträge
nur einmal cinzureichen uns d e' e .entweder an me
Beschafsungsswtle zu richten , die ihnen di ' Aufc . äge
erteilt har oder sie an die Bautenpcüfftelle des
Kriegsamtes unmitielbrr einzusendcn , wenn die Not¬
wendigkeit und Dringlichkeit des Baues janerkann.
ist. Im ersten Falle ist die auftraggebcnde Be-
schassungsstelle um Bestätigung der Dringl chlli de:
Freigabe des Eisens zu bl en sind d e Weitergabe
des Antrages an das Krieg amt , Ballenprüfsteile,
nachzusuchen.

Die vorstehende Festsetzung bezieht sch Nur a j
das Baueisen , das ?u Gebäuden ^ erwa " d wi i>
oder zu Anlagen , die Teste von Gebäuden s nd wie
Auszugsgerüi .e , Kran .ützen . Anträge <r s Frei,ab

' von Eiseir für Maschinen , Telle von Maschinen wie
TransmissionsitveUen und Rohrleitungen snd an
die auftraggebende Be 'chaf ungsstet : zu richten aber
in diesem Falle nur an eines der beiden Kemter.

öerichMMtcheMunsen.
M uh die Eh es r a u des b ekl ag ten U ri eg s-
teilnehmersdessenPrvzeßvcrtretung

übernehmen ? .
Ein Gewerbetreibender , der einem mobi 'e i Trup¬

penteile angehört , hatte in einem gegen ihn ange¬
strengten Prozesse Berfahrensaus 'ehuni gemäß den
Bestimmungen des Krjegsteilnehmergesetzet velangt,
der Kläger aber hatte behanp .et, die Aussetzung im
vorliegenden Falle sei unbillig , und demgemäß hüte
er beantragt , die mitbeklagte Ehefrau zur Ver¬
tretung des Beklagten tzu bestellen.

Die Ehefrau hatte die llebernahm : der Prozeß¬
vertretung mit der Begründung ab gelehnt , sie sei
nicht hinreickiend unterrichtet . Um ihren Mann so
sachgemäß vertreten zu können , wie tzs nötig sei,
damit er vor Schaden bewahrt werde , und der Vor¬
sitzende des Prvzeßgerichtes hatte infolgedessen he»
Antrag des Klägers ab gelehnt.

Der Kläger erhob daraufhin Beschwerde beim
Oberlandesgcr ch Posen indessen hat auch dieses die
Ablehnung des Antrages des Klägers für gerecht-

fertrgt erachtet und demgemäß seine B
verworfen -Die Bundesratsbemrdnung vom h
^rL,n 15' bie- bsr ^äger sein Verlang !-'
^ keineswegs einen Zwang zur klebe n h

-̂ Êung des Kriegs .eilnehmers fest, so füh.
^a!  die Ehe ran hes Kriegstestnehm

ramr daher auch nicht ge wungen werden die P'
zestverrretnng des Beklagten M übernehmen, ' N
der Vvr itzende des Prozeßgerichts war daher nic
rn der Lage , du Eherau des Bek .ag en — w e '
Klager e- wünschte , — zu dessen Ver reterin zu
stellen . Es mutz dem Kläger Überlassen ble
eine andere , zur llebernahme der Prozezvectre
geeignete nno bereire Per .on zu benennen . (Obe
landesger . Posen , 8 Z . S ., W . 71 . 16)

Hus der OtigKelt
des deinerbecereins für Nassau.

lKreisverbiinde für Handwerk und Gewerbe .)

Kreisverbaud des Unterwesterwaldkreises.
Die nächste Kreisversammlnng findet am San

Juni in Montabaur rm Gast'
„Deutscher Hof ' ' statt . Den angesch 'vssenen §kö ^

schäften geht Einladung nebst Tagesordnung v
Krersvorstanb zu . Als wichtigste JBmtlje n
wir levvch heute schon die Beschlußsoj smn
über die Beratungsstelle und die Er
richtung einer Krankenkasse für di
selbständigen Handwerker und Ge
werbetreibenden.  Ein ^ rege Beteiligung
sehr -erwünscht.

Aus Nassau.
Giiterrechtsregister.

Gütertrennung haben vereinbart die Eheleu
sTischler Heinrich Schock und Frida gebar.
Dietrich zu Wiesbaden , Fuhrmann Fritz % ltbe
und Marie geh. Kaltwasser in Wiesbaden , Frise
(Iotraun Jakob Wagner  und Margaretha Je
Kvhlhepp in Bad Homburg v . d . H ., Fri eur Joh >r
Gjpert  und Wilhelmine geh. Fischbach M Höck
a . Main , Fabrikarbeiter Arnold Huber  und Kat
rina veriv . Easpari geb . Göbet zin Horniau t . T.
Bauunternehmer Karl Schmidt  und Elise ».
Hvssarth m  Biebrich a . Rh.

Handwerkskammer wlesvaaen
Betr . Vermeidung oder Zurücksteklung geriä

licher Streitigkeite«
Das KriegsMinisterium — Kriegsamt —• .

Berlin weist nachdrücklich ! daraufhin , daß im vat >.
ländiscksen Interesse die Gerichte z. Zt . mit Anträg:
möglichst verschont werden Müssen . Die Gerihi
haben schon recht viele Beamte und Hilsskräs
für den Heeresdienst abgcben müssen und sie soll!
noch sweitere abgeben , weil z. Zt . für den Heercsdie:
jeder lvasfensähigc Deutsche herangezogen wer
muß . Es muß deshalb auch noch mehr als
her eine Entlastung der Gerichte eintreten,
möglichst viele Kräfte für den Heeresdienst frei.
>lnachen. Bor allem ist es Pflicht , austretend
Streitigkeiten außergerichtlich  M n
ledigen . Müssen sie unbedingt vor Gericht und sft
sie nicht absolut xilbedürftig , so stelle man si
Zurück  bis nach dem Kriege . In den meist
Fällen wird es möglich sein die Angelegenheiten ft
den Gerichten fern »u halten . Wir richten fca
an alle Inhaber und Angehörigen handwerklft
Betriebe die dringende Mahnung , in diesem Sin.
M handeln und sich der darin liegenden vaterlän
schm Pflicht nicht hu entziehen . Zur gütlichen L
legung vonStreitigkeiten stehen Nnsere .Handwerks:
ter z-uWiesbaden undFrankfurt a . M ., sowie dielst
stäche der Innungen -und Gewerbevereine im st>lü
meinen gerne zur Verfügung.

Wiesbaden,  den 28 . ?lpril 1917.
Tie Handlverkskammer:

!Ter Vorsitzende: Der Syndikus:
Carstens .» Schröder.

Robm Kiehle/Leipzis
gegr .1859 Maschinenfabrik gegr. 18^

Königl . Sachs . Hoflieferant
Nähmaschinen

Schuhmaschinen
Sattlenmaschinen jeder At
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Herausgeber: Gewerbeverein sür Rassen! Schristlejte« Fortb.-Schulinsp. sFr. Kern.  Rotationsdruck von Herm. Ranch , sämtlich in WleSbade»,


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

